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Flächennutzungsplan 2025 der Verwaltungsgemeinschaft 

Mühlacker – Ötisheim 

Vorentwurf 9. Änderung „Wohnbaufläche Bauerngewand“ 

in Mühlacker – Mühlhausen 

 

Aufstellung und 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und 

Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Der gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Mühlacker - Ötisheim 

hat gemäß § 2 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) am 20.02.2024 in öffentlicher Sitzung die 

Aufstellung der 9. Änderung des Flächennutzungsplans 2025 der Verwaltungsgemeinschaft 

Mühlacker – Ötisheim, „Wohnbaufläche Bauerngewand“ in Mühlacker – Mühlhausen im 

Parallelverfahren und die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und 

Behörden gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

 

 

Darstellung der Lage des Plangebiets 

 
 

Geltungsbereich 
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Der geplante Änderungsbereich der 9. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich 

Bauerngewand in Mühlhausen hat eine Größe von ca. 1,1 ha und liegt am südlichen 

Siedlungsrand des Stadtteils Mühlhausen. 

 

Er ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt (Auszug aus dem wirksamen 

Flächennutzungsplan 2025): 

 

Abgrenzung Geltungsbereich – Flächennutzungsplan 2025 der Verwaltungsgemeinschaft 

Mühlacker – Ötisheim, Vorentwurf 9. Änderung „Wohnbaufläche Bauerngewand“ in 

Mühlacker-Mühlhausen (Stand 28.10.2023) 

 

 
 

 

Auslegung 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch wird als 

Planauslage durchgeführt. 

 

Ziele und Zwecke der Planung (gekürzt): 

 

Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplanverfahren „Bauerngewand“ erfolgte mit 

Sitzungsvorlage 088/2019 am 07.05.2019. Schon im FNP 1985 und in der Folge auch in der 

STEP 2020 sowie in der frühzeitigen Beteiligung zur Aufstellung des FNP 2025 war in Frage 

stehende Erweiterungsfläche noch enthalten. Aufgrund der Überlegungen des 

Regionalverbands zum Teilregionalplan Landwirtschaft und dort insbesondere zum 

Höfeschutz war diejenige Teilfläche, die innerhalb eines 300m-Abstands zum südlich 

gelegenen entwicklungsfähigen Hof liegt, aus der Flächennutzungsplanung herausgenommen 

worden. Der Regionalverband hat im weiteren Verfahren aber einen sehr geringen 
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Schutzstatus für diese Abstandsflächen gewählt. Im Zuge der Baugebietsbearbeitung kam das 

Geruchsgutachten zu dem Ergebnis, dass die einschlägigen Richtwerte in diesem Bereich 

nicht überschritten werden, dass sogar die höchsten Belastungen an anderer Stelle im Gebiet 

(nämlich im Südwesten) zu erwarten sind. Zudem stellte sich heraus, dass die für die 

Versickerung von Regenwasser aus dem Gebiet vorgesehene Fläche hierfür aufgrund der 

Bodenverhältnisse nicht geeignet ist. In der Sitzung am 04.05.2021 (Sivola 091/2021) hatte 

der Ausschuss für Umwelt und Technik der Stadt Mühlacker, aufgrund dieser Erkenntnisse 

und vor dem Hintergrund einer anhaltenden Nachfrage nach Wohnraum, einer maßvollen 

Gebietsvergrößerung zugestimmt, die im Südosten des Plangebiets nun wieder der 

Abgrenzung aus der STEP 2020 und frühzeitigen Beteiligung des FNP 2025 entspricht. Die 9. 

Änderung des Flächennutzungsplans „Wohnbaufläche Bauerngewand“ beinhaltet im 

Wesentlichen die Darstellung geplanter Wohnbauflächen anstelle von landwirtschaftlichen 

Flächen.  

 

Das Bebauungsplanverfahren wurde im Verfahren nach § 13b Baugesetzbuch (BauGB) einge-

leitet. § 13b lässt eine einfache Anpassung des Flächennutzungsplans ohne eigenständiges 

Verfahren zu. Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.07.2023 wurde jedoch 

§ 13b BauGB als nicht vereinbar mit den Anforderungen der Richtlinie 2001/42/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.Juni 2001 über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme erkannt. §13b BauGB ist aufgrund 

des Urteils nicht mehr anwendbar, weshalb neben dem Bebauungsplanverfahren auch ein 

eigenständiges Änderungsverfahren für den Flächennutzungsplan erforderlich wird. Die 

Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren mit dem Bebauungsplan 

„Bauerngewand“, Gemarkung Mühlhausen.  

 

Der Vorentwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplans „Wohnbaufläche Bauerngewand“ 

wird (Fassung vom 28.10.2023) in der Zeit vom  

 

04.03.2024  bis  05.04.2024  (je einschließlich) 

 

im Foyer des Planungs- und Baurechtsamts der Stadt Mühlacker, Rathaus,  

2. Obergeschoss, Kelterplatz 7, 75417 Mühlacker während folgender 

 

Öffnungszeiten  

Montag-Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr   

Donnerstagnachmittag:                                           14.00 bis 18.00 Uhr öffentlich ausgelegt. 

 

Darüber hinaus ist eine Einsichtnahme am Nachmittag montags, dienstags und mittwochs 

nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem Planungs- und Baurechtsamt (07041/876-252) 

möglich. 

 

Die Planunterlagen können vom 04.03.2024 bis 05.04.2024 – je einschließlich – auch im 

Internet unter https://www.muehlacker.de/stadt/bauen-wirtschaft-

verkehr/bauen/flaechennutzungsplan.php 

abgerufen werden. 

 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

Die Öffentlichkeit kann die Planunterlagen einsehen und über ihren Inhalt Auskunft 

verlangen. 

https://www.muehlacker.de/stadt/bauen-wirtschaft-verkehr/bauen/flaechennutzungsplan.php
https://www.muehlacker.de/stadt/bauen-wirtschaft-verkehr/bauen/flaechennutzungsplan.php
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Während der Auslegungsfrist können von der Öffentlichkeit (hierzu zählen auch Kinder und 

Jugendliche) Stellungnahmen – schriftlich oder mündlich zur Niederschrift – beim Planungs- 

und Baurechtsamt der Stadt Mühlacker, Rathaus 2. OG, Zimmer 233, 238, 239 und 240, 

Kelterplatz 7, 75417 Mühlacker abgegeben werden. 

 

Zusätzlich liegen die Planunterlagen im Auslegungszeitraum vom 04.03.2024 bis 05.04.2024 

im Stadtteilrathaus Mühlhausen, Martin-Luther-Straße 2, während dessen Öffnungszeiten zur 

Einsichtnahme aus.  

 

Die Öffnungszeiten des Stadtteilrathaus Mühlhausen finden Sie unter Stadtteil-Rathäuser: 

https://www.muehlacker.de/stadt/rathaus-politik/buergerservice/kontakt.php 

Bitte beachten Sie, dass Auskünfte zur Planung nur im Planungs- und Baurechtsamt erteilt 

werden können. 

 

In Ötisheim können die Planunterlagen im Rahmen der frühzeitigen 

Öffentlichkeitsbeteiligung im Rathaus ―Hauptamt― der Gemeinde Ötisheim, Schönenberger 

Straße 2, 75443 Ötisheim in Zimmer 12, eingesehen werden. 

 

Die Mitarbeiter des Rathauses Ötisheim sind während der regulären Öffnungszeiten  

 

Montag bis Freitag     8.00 -12.00 Uhr   sowie  

Montag   16.00 -18.00 Uhr erreichbar. 

 

Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der 

Anschrift der Verfassenden zweckmäßig. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Bearbeitung der abgegebenen Stellungnahmen aus der 

Öffentlichkeit personenbezogene Daten wie Vor- und Familienname sowie die Anschrift 

dauerhaft gespeichert werden. Zum Beschluss über die Abwägung werden die vorgebrachten 

Stellungnahmen dem Gemeinderat zur Entscheidungsfindung mit Namensangabe vorgelegt. 

Der Öffentlichkeit werden die vorgebrachten Stellungnahmen nur anonymisiert vorgelegt. 

 

Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene 

Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 

können. 

 

Es wird auch darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 

Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsverfahren nach § 7 Absatz 2 

des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der 

Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtszeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 

können. 

 

Mühlacker, den 27.02.2024 

gez.  D a u n e r    (Bürgermeister) 

https://www.muehlacker.de/stadt/rathaus-politik/buergerservice/kontakt.php

